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Impressum

Was gibt es bei der Benutzung von Eltern-
haltestellen zu beachten? 
•	 Im	Bereich	der	Elternhaltestellen	sollte	nur	so	lan-
ge	gehalten	werden,	wie	die	Kinder	benötigen,	um	
auszusteigen.	

•	 Kinder	sollten	stets	auf	der	Gehwegseite	aus	dem	
Auto	aussteigen.

•	Für	mehr	Umsicht	beim	Aussteigen	sollte	der	„hol-
ländische	Griff“	angewendet	werden:	Dabei	wird	
die	Autotür	–	egal,	ob	als	Fahrer	oder	Beifahrer	–	
nicht	mit	der	Hand,	die	der	Tür	am	nächsten	ist,	
sondern	mit	der	anderen	geöffnet.	Dadurch	dreht	
sich	der	Oberkörper	so,	dass	ein	Schulterblick	er-
möglicht	wird	und	z.	B.	eventuell	näherkommende	
Radfahrer	gesehen	werden.

•	 Eltern	sollten	sich	stets	ihrer	Vorbildwirkung	be-
wusst	sein.	

•	 Kinder	sollten	niemals	zwischen	parkenden	Fahr-
zeugen	oder	 anderen	 Sichthindernissen	 auf	 die	
Fahrbahn	treten.	

•	 Falls	ein	Zebrastreifen	vorhanden	ist,	sollten	Kin-
der	unbedingt	Blickkontakt	aufnehmen	und	erst	
gehen,	wenn	die	Fahrzeuge	anhalten.	

•	 Falls	 eine	Ampel	 vorhanden	 ist,	 gilt:	 Schaltet	die	
Ampel	während	des	Überquerens	von	Grün	auf	Rot,	
nicht	stehen	bleiben	oder	umkehren,	sondern	zügig	
weiterlaufen.

•	Kinder	sind	im	Straßenverkehr	sicherer	unterwegs,	
wenn	sie	besser	zu	sehen	sind.	Deshalb	ist	helle	und	
bestenfalls	reflektierende	Kleidung	wichtig.

Häufige Fragen zu Elternhaltestellen
Müssen	Eltern	die	Elternhaltestellen	nutzen?
Nein,	das	müssen	sie	nicht.	Elternhaltestellen	sollen	
ein	sicheres	Aus-	und	Einsteigen	der	Kinder	ermög-
lichen	und	unübersichtliche	Verkehrssituationen	vor	
der	Schule	vermeiden.

Ist	das	Elternhaltestellen-Schild	ein	Zeichen	der	Stra-
ßenverkehrsordnung?
Nein,	es	handelt	sich	bei	dem	Schild	um	ein	ergänzen-
des	Hinweisschild.	

Dürfen	auch	andere	Personen	an	den	Elternhaltestel-
len	parken?
Ja,	auch	andere	Verkehrsteilnehmer	dürfen	die	Halte-
buchten	nutzen.	Auf	den	Schildern	der	Elternhaltestellen	
wird	aber	eindeutig	darauf	hingewiesen,	dass	die	Halte-
buchten	für	den	Hol-	und	Bringverkehr	vorbehalten	sind.	

Die	Mitarbeiter	des	Netzwerks Verkehrssicherheit Bran-
denburg	unterstützen	die	Einrichtung	von	Elternhalte-
stellen	an	Brandenburger	Schulen.	Gern	beraten	wir	
hierzu	und	stehen	für	eine	gemeinsame	Besichtigung	
der	örtlichen	Gegebenheiten	zur	Verfügung.

Weiterhin	bieten	wir	eine	Druckvorlage	für	das	Schild	
„Elternhaltestelle“,	 Unterstützung	 bei	 der	 Öffent-
lichkeitsarbeit,	 Flyer	 für	 Anwohner	 und	 Eltern	 so-
wie	weitere	Informationsmaterialien	zu	den	Themen	
„Schulwegsicherheit“,	 „Mobilitätsbildung“	und	 „Ver-
kehrserziehung“	an.	

Bei	Interesse	können	Sie	uns	gern	kontaktieren.

Die Vorteile von Elternhaltestellen im 
Überblick:
•	Der	Verkehr	unmittelbar	vor	der	Schule	wird	
verringert,	wodurch	sich	die	Situation	vor	dem	
Schulgelände	 entspannt.	 Hierdurch	werden	
Gefahrensituationen	reduziert.

•	Der	 durch	 das	 Verkehrschaos	 entstehende	
Stress	wird	vermieden.

•	Die	Elternhaltestellen	bieten	genügend	Platz,	
damit	die	Kinder	sicher	aus	dem	Auto	aus-	
und	einsteigen	können.

•	Die	Schüler	 legen	einen	Teil	des	Schulwegs	
eigenständig	 zurück.	 Sie	 lernen	 dadurch,	
selbstständiger	zu	sein	und	sich	sicherer	im	
Straßenverkehr	zu	bewegen.

•	Durch die Bewegung wird die Gesundheit ge-
fördert.

Die Benutzung von Elternhaltestellen



Was gibt es bei der Einrichtung von Elternhal-
testellen zu beachten?
•	Die	konkrete	örtliche	Festlegung	und	Einrichtung	
von	Elternhaltestellen	 ist	 in	 Zusammenarbeit	mit	
den	lokalen	Behörden	(Verkehrsbehörde,	Baulast-
träger)	abzustimmen.

•	Das	Stellplatzangebot	sollte	sich	nach	der	Schulgrö-
ße	richten.	Je	höher	die	Schülerzahl,	desto	eher	ist	
davon	auszugehen,	dass	mehrere	Eltern	gleichzeitig	
die	Elternhaltestellen	nutzen.

•	Kindergärten	oder	weitere	Schulen	im	näheren	Um-
feld	sollten	bei	der	Bemessung	des	Stellplatzbedarfs	
berücksichtigt	werden.

•	Die	Elternhaltestellen	sollten	klar	erkennbar	durch	
Schilder	gekennzeichnet	sein.

•	Das	Halten	sollte	auf	bestimmte	Wochentage	und	
Tageszeiten	(Schulanfang	und	-ende)	begrenzt	wer-
den.	

•	 Eltern	sollten	umfangreich	über	die	Maßnahme	in-
formiert	werden	 (z.	 B.	 an	 Elternabenden).	Hierbei	
können	 Handzettel,	 die	 das	 richtige	 Verhalten	 für	
Autofahrer	beschreiben	und	die	Lage	der	Elternhal-
testellen	aufzeigen,	hilfreich	sein.

Schüler,	die	ihren	Schulweg	zu	Fuß	oder	mit	dem	Fahrrad	
zurücklegen,	sind	im	Durchschnitt	gesünder	und	konzent-
rierter.	Für	weite	Schulwege	sind	die	Öffentlichen	Perso-
nennahverkehrsmittel	eine	gute	und	sichere	Wahl.	Doch	
nicht	immer	kann	der	Schulweg	selbstständig	zurücklegt	
werden.	Viele	Schüler	sind	aufgrund	weiter	oder	gefährli-
cher	Strecken	darauf	angewiesen,	von	ihren	Eltern	mit	dem	
Auto	befördert	zu	werden.	Im	Schulumfeld	führt	dieser	Hol-	
und	Bringverkehr	in	den	Stoßzeiten	am	Morgen	und	am	
Nachmittag	häufig	zu	unübersichtlichen	und	gefährlichen	
Situationen.	An-	und	abfahrende	Autos	gefährden	vor	al-
lem	diejenigen	Kinder,	die	zu	Fuß	oder	mit	dem	Fahrrad	zur	
Schule	kommen.	An	diesem	Punkt	setzt	das	Konzept	der	
Elternhaltestellen	an.
Elternhaltestellen	sind	speziell	ausgewiesene	und	oft	durch	
ein	eingeschränktes	Halteverbot	begleitete	Halteplätze	in	
Schulnähe.	Die	Kinder	haben	einen	restlichen	Schulweg,	den	
sie	eigenständig	zu	Fuß	zurücklegen	können.	Die	Benutzung	
von	Elternhaltestellen	kann	dazu	beitragen,	unübersichtli-
che	und	gefährliche	Situationen	unmittelbar	vor	der	Schule	
zu	verringern.	Die	Kinder	können	an	den	Elternhaltestellen	
gebracht	und	geholt	werden;	das	kurze	Halten	führt	zu	ei-
nem	flüssigeren	Verkehrsablauf	und	damit	zu	einem	siche-
reren	Schulumfeld.	Für	die	Eltern	ergibt	sich	ein	angenehmer	
Nebeneffekt:	Sie	vermeiden	den	Stress	durch	das	erhöhte	
Verkehrsaufkommen	im	unmittelbaren	Schulumfeld.

•	Bestehende	Regelungen	zum	ruhenden	Verkehr
•	 Frequenz	des	Busverkehrs
•	Abstand	zur	Schule	
•	 Hauptrichtungen,	aus	denen	die	Eltern	zur	Schule	
fahren

Empfehlungen für den Weg zwischen Eltern-
haltestelle und Schule:
•	Die	Länge	des	Wegs	sollte	mindestens	250	Meter	
betragen,	damit	es	zu	einer	Entzerrung	des	Ver-
kehrs	im	unmittelbaren	Schulumfeld	kommt.

•	Der	Weg	sollte	sicher	und	komfortabel	sein,	um	
bei	Eltern	und	Kindern	eine	hohe	Akzeptanz	zu	er-
zielen.	

•	Der	Weg	sollte	möglichst	keine	Straßenüberque-
rungen	 erforderlich	 machen.	 Schwierige	 Que-
rungsstellen	sollten	durch	Ampeln,	Zebrastreifen	
o.	Ä.	abgesichert	werden.	

•	Der	Weg	sollte	möglichst	in	Bereiche	mit	niedri-
gem	Tempolimit	gelegt	werden.	Er	sollte	ausrei-
chend	beleuchtet	und	im	Winter	geräumt	sein.	

•	Der	Weg	sollte	gute	Sichtbeziehungen	aufweisen.	
Hierbei	ist	besonders	auf	Grundstückseinfahrten	
zu	achten.

•	Die	Maßnahme	sollte	zur	Akzeptanzsteigerung	bei	
Eltern	und	Anwohnern	durch	Öffentlichkeitsarbeit	
begleitet	werden.	Neben	der	Medienarbeit	können	
z.	B.	„Malaktionen“	durchgeführt	werden,	bei	de-
nen	der	sicherste	Weg	von	der	Elternhaltestelle	zur	
Schule	mit	Sprühkreide	markiert	wird.

•	 Es	empfiehlt	sich	eine	Kombination	mit	Projekten	
zur	Bewegungsförderung	oder	Verkehrssicherheit	
(z.	 B.	 „Kleine	 Adler	 für	 sichere	 Schulwege“),	 um	
Schüler	und	Eltern	für	den	Fußweg	zwischen	Eltern-
haltestelle	und	Schule	zu	motivieren.	

•	 Später	sollte	eine	Evaluation	durchgeführt	werden,	
um	 die	 Standortakzeptanz	 zu	 ermitteln	 und	 zu	
prüfen,	ob	die	Verkehrsprobleme	vor	der	 Schule	
zurückgegangen	und	keine	neuen	Probleme	ander-
norts	entstanden	sind.	

Für die Standortwahl der Elternhaltestellen 
sind zu berücksichtigen:
•	 Fahrgeschwindigkeiten	und	Verkehrsstärken
•	Verkehrsführung
•	Platzverhältnisse	im	Straßenraum	
•	Angebot	an	Fußgängeranlagen	im	Längs-	und	Quer-
verkehr

Wann sind Elternhaltestellen sinnvoll?
Die	Einrichtung	von	Elternhaltestellen	sollte	in	Erwägung	
gezogen	werden,	wenn	…

•	 ...	ein	hoher	Prozentsatz	–	je	nach	Schulgröße	etwa	10	
bis	15	Prozent	–	der	Schüler	mit	dem	Auto	gebracht	
oder	geholt	wird.

•	 ...	es	häufig	zum	Halten	in	Halteverbotszonen	oder	auf	
Fuß-	und	Fahrradwegen	kommt.

•	 ...	häufig	in	Haltebuchten	für	Busse,	in	Einfahrten	oder	
innerhalb	eingeschränkter	Halteverbote	geparkt	wird.

•	 ...	gefährliche	Wendemanöver	–	ggf.	sogar	mit	Befah-
ren	von	Fuß-	oder	Radwegen	–	stattfinden.

•	 ...	Kinder,	die	zu	Fuß	oder	mit	dem	Fahrrad	zur	Schule	
kommen,	erheblich	behindert	oder	gefährdet	werden.
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